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Anhang I 
 

Gebührentarif 
 
 
Art. 1 
 
Die in Art. 22 und 23, Abs. 2 des Gesetzes über die Abfallbewirtschaftung der 
Gemeinde Andeer vorgesehenen Gebühren (exkl. MwSt) werden wie folgt 
festgelegt: 
 
a) Grundgebühr 

 für natürliche Personen ab dem 
 1. Januar nach Vollendung ihres 
 20. Altersjahres Fr. 60.-- 

 Wochenaufenthalter  Fr. 30.-- 

 für Dienstleistungs- Gewerbe, Industrie- 
 und Landwirtschaftsbetriebe 
 -mit geringer Abfallmenge  Fr. 75.-- 
 -mit mittlerer Abfallmenge  Fr. 150.-- 
 -mit hoher Abfallmenge  Fr. 300.-- 
 
b) Die Gebindegebühr für Kehricht beträgt: 

 a) Gebührensack 17 Liter   Fr. 1.50 inkl. MwSt. 
   Gebührensack 35 Liter   Fr. 2.70 inkl. MwSt. 
   Gebührensack 60 Liter   Fr. 5.70 inkl. MwSt. 
   Gebührensack 110 Liter   Fr. 7.90 inkl. MwSt. 
 b) für Container ungepresst 
   bis 800 Liter  Fr. 60.-- 
 c) Codierungsgerät Container pro kg Fr. -.50 
   plus Gebühr pro Leerung   Fr. 3.-- 
 
 
Art. 2 
 
Container mit Codierungsgerät müssen mit geschlossenem Deckel 
bereitgestellt werden. 
 
 
Art. 3 
 
Der Gemeindevorstand sorgt für die Beschaffung und den Verkauf der 
Gebührensäcke bzw. Codierungsgerät. 
Gebührensäcke sind auf der Gemeindekanzlei erhältlich. 
 
Der Gemeindevorstand kann weitere Verkaufsstellen bestimmen. 
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Art. 4 
 
Dieser Gebührentarif tritt mit dem Gesetz über die Abfallbewirtschaftung der 
Gemeinde Andeer in Kraft und ersetzt alle bisherigen Gebührenverordnungen. 
 
Die Teilrevision der Gebühren (Art. 1) wurde an der Gemeindeversammlung 
vom 15. September 2021 angenommen und tritt per 1. Juli 2021 in Kraft und 
ersetzt die Teilrevision vom 21. Oktober 2020. 
 
 
 
 
Der Gemeindepräsident:   Die Kanzlistin: 
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